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 Veröffentlicht am 30.05.1989

Index

Abgabenverfahren

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §119 Abs1

BAO §77 Abs2

BAO §80 Abs1

BAO §9 Abs1

Rechtssatz

In der Regel wird nur der Geschäftsführer jenen ausreichenden Einblick in die Gebarung der GmbH haben, der ihm

entsprechende Behauptungen und Nachweise ermöglicht, weshalb er nicht dafür Sorge tragen konnte, daß die Ges die

anfallenden Abgaben rechtzeitig entrichtet. Den Haftenden tri<t die gleiche O<enlegungs- und Wahrheitsp?icht wie

den Abgabep?ichtige (§ 77 Abs 2 BAO iVm § 119 Abs 1 BAO), sodaß er zeitgerecht für die Möglichkeit des Nachweises

seines pflichtgemäßen Verhaltens vorzusorgen hat.
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